
 Einwohnergemeinde 

Präsidiales / Kultur 

Friedhofverwaltung 

Rathausstrasse 2 

Postfach, 6341 Baar 

  

T +41 41 769 01 38 

friedhofverwaltung@baar.ch 

www.baar.ch 

 

      

 

 

Friedhöfe Baar und Allenwinden 

  

Bestattungsmöglichkeiten 
 

Gemäss Art. 10 des Bestattungs- und Friedhofreglementes 

 

Der Gemeinderat bezeichnet folgende Friedhofareale für die Vornahme von Urnenbei-

setzungen und Erdbestattungen: 

 

Friedhof Kirchmatt 

– Reihengräber Erdbestattung  

– Reihengräber Urnen 

– Urnennischen 

– Gemeinschaftsgrab 

– Kinder-Grabfeld «Herz» 

– Friedwald 

 

Friedhof Allenwinden 

– Reihengräber Erdbestattung 

– Reihengräber Urnen 

– Reihengräber Kinder 

– Urnennischen 

– Gemeinschaftsgrab 

 

 

Detailinformationen zu den verschiedenen Bestattungsorten und Bestattungsarten 

 

Reihengräber Erdbestattung 

In den Reihengräbern Erdbestattung kann pro Grab nicht mehr als ein Sarg beigesetzt 

werden.  

Sie können zusätzlich für die Beisetzung von maximal zwei Urnen von verstorbenen An-

gehörigen verwendet werden. 
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Reihengräber Urnen 

In einem Urnen-Reihengrab können zusätzlich zwei weitere Urnen beigesetzt werden. 

 

Urnennischen 

In einer Nische können zwei Urnen beigesetzt werden. 

Das Beschriften der Urnennischenplatten führt der vom Gemeinderat vertraglich ver-

pflichtete Bildhauer aus. Die Platte und das Beschriften werden den Angehörigen in 

Rechnung gestellt. 

Das Anbringen oder Aufstellen von individuellem Blumenschmuck und / oder sonstigen 

Gegenständen ist während der Bestattung erlaubt.  

Die Angehörigen sind gebeten, Gedenk-Gegenstände wie Fotos, Figuren etc. in den Ta-

gen nach der Bestattung beim Friedhofpersonal abzuholen.  

Vergängliches wie Schnittblumen und Kerzen dürfen jederzeit vorübergehend zum Ge-

denken aufgestellt werden.  

Ein Dauerblumenschmuck ist bei der Urnennischenwand jedoch aus Platz- und Pflege-

gründen nicht möglich. 

 

Gemeinschaftsgrab 

Das Gemeinschaftsgrab ermöglicht anonyme Bestattungen oder solche mit Namensin-

schrift. Die Namensinschrift verbleibt mindestens 20 Jahre und ist kostenpflichtig.  

Das Aufstellen von individuellem Blumenschmuck und / oder sonstigen Gegenständen 

ist während der Bestattung erlaubt. Die Angehörigen sind gebeten, Gedenk-Gegen-

stände wie Fotos, Figuren etc. in den Tagen nach der Bestattung beim Friedhofpersonal 

abzuholen. 

Vergängliches wie Schnittblumen und Kerzen dürfen jederzeit vorübergehend zum Ge-

denken aufgestellt werden.  

Ein Dauerblumenschmuck ist bei den Gemeinschaftsgräbern jedoch aus Platz- und Pfle-

gegründen nicht möglich. 
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Kinder-Grabfeld «Herz» 

Das Kinder-Grabfeld in der Form eines grossen Herzens ermöglicht die Bestattung von 

verstorbenen oder totgeborenen Kindern. 

Im Kinder-Grabfeld «Herz» sind folgende Bestattungsarten möglich: 

– Erdbestattung 

– Urnenbestattung 

– Gemeinschaftsgrab (Totgeburten) 

 

Friedwald 

Im Friedwald werden ausschliesslich anonyme Bestattungen durchgeführt. Eine  

Namensinschrift ist nicht möglich.  

Ein Teil der Asche kann symbolisch von den Angehörigen verstreut werden. Die Fried-

hofmitarbeitenden verstreuen oder bestatten die Restasche nach der Zeremonie. 

 

Familiengräber 

Für die Familiengräber bei der Kirche St. Martin und bei der evangelisch-reformierten 

Kirche gelten die Bestimmungen der entsprechenden Kirchgemeinde. 

 

 

Baar, 19. Mai 2022 

 Friedhofkommission Baar 

 Friedhofverwaltung Baar 
     


